
Anlage 1

Anlage zur Satzung über die Erhebung von

Benutzungsgebühren für das beheizte Freischwimmbad in Bredstedt

Gebührentarif

Einzelkarten

Erwachsene 4,50 EUR    ab 17.00 Uhr    2,80 EUR

Schüler, Studenten, Schwerbehinderte

über 18 Jahre, Kinder und Jugendliche,

Wehrpflichtige und Zivildienstleistende 2,80 EUR    ab 17.00 Uhr    1,70 EUR

schwerbehinderte Jugendliche 1,10 EUR    ab 17.00 Uhr    0,60 EUR

Familie           10,00 EUR

Zehnerkarten

Erwachsene 34,00 EUR

Schüler, Studenten, Schwerbehinderte

über 18 Jahre, Kinder und Jugendliche,

Wehrpflichtige und Zivildienstleistende 20,00 EUR

schwerbehinderte Jugendliche 7,00 EUR

Aqua-Aerobic-Kurs 85,00 EUR

Jahreskarten

Familien 158,00 EUR

Alleinerziehende                  100,00 EUR

Erwachsene 107,00 EUR

Schüler, Studenten, Schwerbehinderte

über 18 Jahre, Kinder und Jugendliche,

Wehrpflichtige und Zivildienstleistende  50,00 EUR

schwerbehinderte Jugendliche 21,00 EUR

Urlauber-Familienkarte 55,00 EUR  *

* Die Urlauber-Familienkarte hat eine Gültigkeit von 2 Wochen und kann von maximal 5 

Familienmitgliedern gleichzeitig genutzt werden.

Schlüsselgebühren 73,00 EUR

Die Gebührenermäßigung für Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Wehrpflichtige und 

Zivildienstleistende wird nur auf Vorzeigen eines gültigen Schüler-, Studenten- oder 

Schwerbehindertenausweises bzw. Wehr-/Zivildienstpasses gewährt.

Die Begleitperson der Inhaberin oder des Inhabers eines Schwerbehindertenausweises mit dem 

Merkzeichen H, B, oder aG zahlt keinen Eintritt.

In den vorstehenden Gebühren ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.

Die Anlage 1 zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für das beheizte 

Freischwimmbad in Bredstedt tritt am 01.01.2010 in Kraft.

Die Anlage 1 vom 24.03.2009 zur Satzung vom 09.05.2006 über die Erhebung von 

Benutzungsgebühren für das beheizte Freischwimmbad in Bredstedt wird mit Inkrafttreten dieser 

Anlage aufgehoben.

Bredstedt, den 16.11.2009

       Stadt Bredstedt

- Der Bürgermeister -

(Hems)


